
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

190-4 Artikel 10-Gesetz (G 10) 
 

2. Aktualisierung 2009 (4. August 2009) 
 
 
Das Artikel 10-Gesetz wurde durch Art. 3 Abs. 1 des Gesetzes zur Fortentwicklung der parlamentari-
schen Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundes v. 29. Juli 2009, BGBl. I  S. 2346, und durch Art. 4 
Abs. 1 des Gesetzes zur Verfolgung der Vorbereitung von schweren staatsgefährdenden Gewalttaten v. 
30. Juli 2009, BGBl. I S. 2437, mit Wirkung vom 4. August 2009 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 3  Voraussetzungen 

(1) Beschränkungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 dür-
fen unter den dort bezeichneten Voraussetzungen 
angeordnet werden, wenn tatsächliche Anhalts-
punkte für den Verdacht bestehen, dass jemand 

1. … 
2. Straftaten der Gefährdung des demokrati-

schen Rechtsstaates (§§ 84 bis 86, 87 bis 
89 des Strafgesetzbuches, § 20 Abs. 1 Nr. 1 
bis 4 des Vereinsgesetzes), 

3.-7. … 
plant, begeht oder begangen hat. Gleiches gilt, 
wenn tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht 
bestehen, dass jemand Mitglied einer Vereinigung 
ist, deren Zwecke oder deren Tätigkeit darauf ge-
richtet sind, Straftaten zu begehen, die gegen die 
freiheitliche demokratische Grundordnung, den 
Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder ei-
nes Landes gerichtet sind. 

(2) … 
 
§ 7  Übermittlungen durch den Bundesnach-
richtendienst 

(1)-(3) … 
(4) Durch Beschränkungen nach § 5 erhobene 

personenbezogene Daten dürfen zur Verhinderung 
von Straftaten an die mit polizeilichen Aufgaben 
betrauten Behörden übermittelt werden, wenn 

1. tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht 
bestehen, dass jemand 
a) Straftaten nach § 129a, auch in Verbin-

dung mit § 129b Abs. 1, sowie den 
§§ 146, 151 bis 152a oder § 261 des 
Strafgesetzbuches, 

b)-c) … 
plant oder begeht oder 
2. … 

Die Daten dürfen … 
(5)-(6) … 

 
 

neu 
 
§ 3  Voraussetzungen 

(1) Beschränkungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 dür-
fen unter den dort bezeichneten Voraussetzungen 
angeordnet werden, wenn tatsächliche Anhalts-
punkte für den Verdacht bestehen, dass jemand 

1. (unverändert) 
2. Straftaten der Gefährdung des demokrati-

schen Rechtsstaates (§§ 84 bis 86, 87 bis 
89a des Strafgesetzbuches, § 20 Abs. 1 
Nr. 1 bis 4 des Vereinsgesetzes), 

3.-7. (unverändert) 
plant, begeht oder begangen hat. Gleiches gilt, 
wenn tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht 
bestehen, dass jemand Mitglied einer Vereinigung 
ist, deren Zwecke oder deren Tätigkeit darauf ge-
richtet sind, Straftaten zu begehen, die gegen die 
freiheitliche demokratische Grundordnung, den 
Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder ei-
nes Landes gerichtet sind. 

(2) (unverändert) 
 
§ 7  Übermittlungen durch den Bundesnach-
richtendienst 

(1)-(3) (unverändert) 
(4) Durch Beschränkungen nach § 5 erhobene 

personenbezogene Daten dürfen zur Verhinderung 
von Straftaten an die mit polizeilichen Aufgaben 
betrauten Behörden übermittelt werden, wenn 

1. tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht 
bestehen, dass jemand 
a) Straftaten nach § 89a oder § 129a, auch 

in Verbindung mit § 129b Abs. 1, sowie 
den §§ 146, 151 bis 152a oder § 261 des 
Strafgesetzbuches, 

b)-c) (unverändert) 
plant oder begeht oder 
2. (unverändert) s 

Die Daten dürfen (unverändert) 
(5)-(6) (unverändert) 

 
 



 

 

    
 

§ 14  Parlamentarisches Kontrollgremium 
(1) Das nach § 10 Abs. 1 für die Anordnung von 

Beschränkungsmaßnahmen zuständige Bundes-
ministerium unterrichtet in Abständen von höchs-
tens sechs Monaten das Parlamentarische Kont-
rollgremium über die Durchführung dieses Geset-
zes. Das Gremium erstattet dem Deutschen Bun-
destag jährlich einen Bericht über Durchführung 
sowie Art und Umfang der Maßnahmen nach den 
§§ 3, 5 und 8; dabei sind die Grundsätze des § 5 
Abs. 1 des Kontrollgremiumgesetzes zu beachten. 

 
(2) … 

 

§ 14  Parlamentarisches Kontrollgremium 
(1) Das nach § 10 Abs. 1 für die Anordnung von 

Beschränkungsmaßnahmen zuständige Bundes-
ministerium unterrichtet in Abständen von höchs-
tens sechs Monaten das Parlamentarische Kont-
rollgremium über die Durchführung dieses Geset-
zes. Das Gremium erstattet dem Deutschen Bun-
destag jährlich einen Bericht über Durchführung 
sowie Art und Umfang der Maßnahmen nach den 
§§ 3, 5 und 8; dabei sind die Grundsätze des § 10 
Absatz 1 des Kontrollgremiumgesetzes zu beach-
ten. 

(2) (unverändert) 
 

 
 


